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westemA - er Zeitung
Amtliches Kreisblatt des Oberwefterwal-Kreises.

Pr,i « vierteljährlich durch die Post bezogen 1 M . 80 Pfg.
Erscheint DienStagS und Freitags.

Redaktion. Druck und Verlag
von Tarl Ebner  in Marienberg.

Jnsertionsgebüh » die Lei !, oder deren Raum 18 P ' g
Bei Wiederholung Rabatt.

J)[§. 31 Fernsprech-Anschluß Nr.87. Marienberg , Dienstag, den 18. April. 1916 .

Des hl. Karfreitags wegen erscheint die nächste
Nummer am Donnerstag.

Amtliches.
Bekanntmachung

Nr . Bst . 1. 1391/3.  16 . K. R . St.,
betreffend Regelung der Arbeit in Web-, Wirk- und

Strickstoffe verarbeiten de» Gewerbezweigcn.
Auf Grund des § 9 Buchstabe b des Gesetzes über den Be.

lagerungszustand vom 4. Juni 1851 *) in Verbindung mit dem
Besetz vom 11. Dezember 1915, betreffend Abänderung des Ge¬
setzes vom 4. Juni 1851 (Reichs -Besetzbl. S . 813), wird folgen¬
des im Interesse der öffentlichen Sicherheit zur allgemeinen Kennt,
ms gebracht:

Für gewerbliche Betriebe , in denen die Anfertigung oder
Bearbeitung von Männer - oder Knabenbekleidung (Röcken, Hosen,
Westen, Mäntel , Mützen ), Frauen - und Kinderbekleidung (Man.
teln, Kleidern , Blusen , Weißwaren , Umhängen , Schürzen , Kor¬
setts) oder von weißer und bunter Wäsche im großen erfolgt
— Kleider - und Wäschekonfektion —, einschließlich der von diesen
Betrieben ausgeführten Anfertigung nach Maß , sowie für die
gewerblichen Betriebe , in denen Bebrauchsgegenstände ganz oder
überwiegend aus Web -, Wirk - oder Strickstoffen , aus Wollen,
Filzen, (Säcke , Rucksäcke, Zelte , Stoffschuh- , Gamaschen, Schirme,
Steppdecken u . dgl .) im großen hergestellt werden , gelten die
nachstehenden Vorschriften . Anfertigung oder Bearbeitung im
großen liegt auch vor , wenn zwar in dem einzelnen Betriebe
selbst nur eine beschränkte Stückzahl der Ware angefertigt oder
bearbeitet wird , wenn jedoch der Unternehmer , für den der Be¬
trieb arbeitet , die Ware in Massen Herstellen läßt . Die Vor¬
schriften finden ferner , auch wenn es sich nicht um Herstellung
im großen handelt , auf alle gewerblichen Betriebe der bezeich-
neten Art Anwendung , in denen außer dem Inhaber oder Leiter
mindestens 4 Arbeiter (Arbeiterinnen ) beschäftigt sind.
Beschäftigung innerhalb der Betriebe der Unternehmer.

8 ! •
Die reine Arbeitszeit der im Betriebe mit dem Zuschneiden

der Stoffe beschäftigten Personen darf 49 Stunden für die Woche
nicht überschreiten . Die Zahl dieser Personen darf nicht über
diejenige hinausgehen , welche am 1. Februar 1916 für den Ve-
kieb mit Zuschneiden beschäftigt war . Das Zuschneiden mittels
irgendwelcher mit Kraft angetriebener Zuschneidemaschinen (auch
Stanzen u . dgl .) ist verboten mit Ausschluß von Geweben , welche
ganz oder teilweise aus Papier bestehen. Das Zuschneiden
mittels Zuschneidemaschinen mit Hand - oder Fußbetrieb ist nur
während fünf Stunden am Dienstag jeder Woche zulässig. Die
Zahl dieser Zuschneidemaschinen darf nicht diejenigen überschreiten,
welche am 1. Februar 1916 im Betriebe vorhanden war.

Die reine Arbeitszeit der übrigen im Betriebe mit der An-
sertigung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse , mit dem
Linrichten oder mit dem Ausgeben und Abnehmen der Arbeit

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
Distrikte

d) ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder wäh¬
rend desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent¬
lichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt oder zu solcher Ueber-
tretung auffordert oder anreizt , soll, wenn die bestehenden Be¬
sehe keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis
zu einem Jahre bestraft werden.

Beim Vorliegen mildernder Umstände kann auf Haft oder
Ms Geldstrafe bis zu 1500 Mark erkannt werden.

beschäftigten Personen darf gleichfalls 40 Stunden für die Woche
nicht überschreiten.

Den Betriebsunternehmern ist freigestellt , wie sie die nach
Abs. 1,2 zugelassene Arbeitszeit innerhalb der gesetzlich erlaubten
Grenzen auf die einzelnen Werktage verteilen wollen . Sie haben
die danach für ihren Betrieb geltende Arbeitszeit innerhalb acht
Tagen dem zuständigen (Bewerbeaufsichtsbeamten )**) schriftlich
anzuzeigen . Spätere Aenderungen dieser Arbeitszeit sind binnen
acht Tagen dem zuständigen (Gewerbeaufsichtsbeamten )**) anzu.
zeigen . Die von den (Landespolizeibehörden bestimmten Be¬
hörden )***) können Anordnungen über die Verteilung der Zuge¬
lassenen Arbeitsstunden auf die einzelnen Werktage erlassen.

8 2.
Die Zahl der in § 1 Abs. 2 bezeichneten Personen darf

durch Kündigung seitens des Betriebsunternehmers in den ersten
zwei Monaten nach Erlaß dieser Vorschriften nicht um mehr als
ein Zwanzigstel , nachher nicht um mehr als ein Zehntel unter
den Stand am I . Februar 1916 vermindert werden , solange nicht
die Warenherstellung des Betriebs in zwei aufeinander folgenden
Monaten unter sechzig Hundertstel derjenigen sinkt , welche der
Betrieb im Durchschnitt des Jahres 1915 getätigt hat.

8 3.
Die Gehälter und , soweit die Arbeit in Zeitlohn ausgeführt

wird , die Löhne der in § 1 Abs. 1, 2 bezeichneten Personen dürfen
nicht um mehr als zwei Zehntel gegenüber dem Stande am 1.
Februar 1916 gekürzt werden.

Wird die Arbeit gegen Stücklohn ausgeführt , so dürfen die
Lohnsätze nicht geringer als die am I . Februar 1916 gezahlten
sein. Zu dem danach erzielten Verdienst haben die Betriebs¬
unternehmer einen Zuschuß in Höhe von einem Zehntel des verdien¬
ten Betrages zu leisten, sofern nicht der für die Woche erzielte
Verdienst das Neunfache des Ortlohns (ortsüblichen Tagelohns)
überschreitet . Die Zuschüsse sind in die Arbeitsbücher (Rechen¬
bücher ) und Lohnbücher einzutragen unck deutlich als Zuschüsse
kenntlich zu machen.
Beschäftigung außerhalb der Betriebe der Unternehmer.

8 4.
Soweit die Anfertigung der gewerblichen Erzeugnisse für die

Betriebe der Unternehmer außerhalb der Arbeitsstätten der letz¬
teren erfolgt , gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

1. Die Betriebsunternehmer (Auftraggeber ) dürfen den In¬
habern von Arbeitsstuben und sonstiger Personen , welche für sie
Stoffe zuschneiden, verarbeiten oder ausgeben , nur soviel Arbeit
zuweisen , daß die zu zahlende Lohnsumme sieben Zehntel desjeni-
gen Betrages nicht überschreitet, welcher im Durchschnitt des
Jahres 1915 gezahlt worden ist. Falls die Warenherstellung
des Betriebsunternehmers im Durchschnitt des Jahres 1915
unter sechzig Hundertstel der Herstellung im Jahre 1913 gesunken
ist, darf der Durchschnitt des Jahres 1913 gewählt werden . So¬
weit es sich um Inhaber von Arbsitsstuben und sonstige Zwischen¬
personen handelt , die in dem maßgebenden Jahre noch nicht
vom Betriebsunternehmer beschäftigt worden sind, ist der Durch¬
schnitt der Monate Januar und Februar 1916 zugrunde zu
legen.

*) Anmerkung : Für Preußen ist zu setzen : Gewerbeinspektor
„ Bayern „ „ „ Eewerberat.
„ Sachsen „ „ „ Ortspolizeibehörde.
„ Württemberg „ „ „ Eewerbeinspektor.

**) Anmerkung : Für Preußen ist zu setzen: Die Regierungs¬
präsidenten , im Landespolrzeibezirk Ber¬
lin : Der Polizeipräsident.

Für Bayern ist zu setzen: Die Kreisregie¬
rungen , Kammern des Innern.

Für Sachsen ist zu setzen Die Kreishaupt¬
mannschaften.

Für Württemberg ist zu setzen: Die Oberämter.

2. Die reine Arbeitszeit derjenigen Personen , welch« inner¬
halb der Arbeitsstuben mit der Anfertigung der Erzeugnisse be¬
schäftigt sind, darf 40 Stunden in der Woche nicht übersteigen.

Die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Werktage
ist den Inhabern der Arbeitsstuben freigestellt ; die Bestimmungen
in § 1 Abs. 3 finden dabei gleichfalls Anwendung.

3. Die Betriebsunternehmer , die Inhaber von. Arbeitsstuben
und die sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden Personen,
(Ausgeber , Faktoren , Zwischenmeister u. dgl .) dürfen denjenigen
Arbeitern (Arbeiterinnen ), welche die gewerblichen Erzeugnisse
zu Hause selbst Herstellen (Heimarbeiter , Heimarbeiterinnen , Haus-
arbeiter , Hausgewewerbetreibende u. dgl .), sofern diese ständig
dieselben Gegenstände fertigen , nicht mehr als sieben Zehntel
der ihnen in der Zeit vom Anfang Oktober 1915 bis Ende
Februar 1916 im Durchschnitt zugewiesenen Arbeitsmenge , im
übrigen nicht mehr Arbeit übertragen , als daß die Arbeiter bis
sieben Zehntel des von ihnen in der angegebenen Zeit im Durch¬
schnitt verdienten Arbeitslohns erzielen . Sind solche Arbeiter
neu angenommen , so daß für sie ein Anhaltspunkt dafür fehlt,
welchen Arbeitsverdienst sie in der angegebenen Zeit übertragen
erhalten oder erzielt haben , so ist ihnen nicht mehr Arbeit zu
übertragen , als daß sie bis sieben Zehntel desjenigen Verdienstes
erzielen , welchen sie nachweisbar im Durchschnitt der angegebenen
Zeit wöchentlich bei ihrer letzten Beschäftigungsstelle gehabt haben,
in Ermangelung eines solchen Nachweises , als daß sie bis sieben
Zehntel des Ortslohns (ortsüblichen Tagelohns ) verdienen.

4 . Die Lohnsätze für die den vorstehend unter Ziffer I , 3
bezeichneten Personen übertragenen Arbeitern dürfen nicht ge¬
ringer sein, als sie am 1. Februar 1916 waren . Das gleiche
gilt für die vorstehend unter Ziffer 2 bezeichneten Personen , so¬
weit sie gegen Stücklohn beschäftigt sind. Arbeiten solche Per¬
sonen in Zeitlohn (Tages -, Wochenlohn ), so dürfen die Stunden-
lohnsätze nicht geringer als die am 1. Februar 1916 gezahlten
sein.

5. Die Betriebsunternehmer haben , sofern sie die in vor¬
stehender Ziffer 3 bezeichneten Arbeiter unmittelbar beschäftigen,
zu dem von diesen erzielten Verdienst einen Zuschuß in Höhe
von einem Zehntel des verdienten Betrags zu leisten.

Im übrigen ist der Arbeitsverdienst der in den vorstehenden
Ziffern 2, 3 bezeichneten Personen von den Inhabern der Ar¬
beitsstuben oder den sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden
Personen (Ausgebern , Faktoren , Zwischenmeistern u. dgl .) durch
Zuschüsse um ein Zehntel zu erhöhen.

Die Zuschüsse (Abs. I , 2) sind in die Arbeitsbücher (Rechen-
bücher) und Lohnbücher einzutragen und deutlich als Zuschüsse
kenntlich zu machen.

Die Betriebsunternehmer (Auftraggeber ) haben den Inhabern
der Arbeitsstuben und den sonst die Arbeitsausgabe vermitteln,
den Personen als Ersatz für die verauslagten Zuschüsse einen
Zuschlag von sieben Hundertstel zur Lohnsumme zu zahlen . Die
bezeichneten Iwischenpersonen haben innerhalb drei Tagen nach
der Lohnzahlung jedesmal ein Verzeichnis der von ihnen gezahlten
Löhne dem zuständigen (Gewerbeaufsichtsbeamten )*) einzureichen.
Aus dem Verzeichnis muß der Name und die Wohnung jedes
Arbeiters (jeder Arbeiterin ), der von ihm verdiente Lohn , der
ihm gezahlte Zuschuß und die danach sich ergebende Gesamtsumme
des ihm gezahlten Lohnes ersichtlich sein.

Allgemeine Bestimmungen.
8 5.

Keinesfalls darf in einer Woche mehr zugeschnitten werden,
als in der nächstfolgenden Woche verarbeitet werden kann.

*) Anmerkung : Für Preußen
Bayern

ist zu setzen: Gewerbeinspektor.
Gewerberat.

Sachsen
Württemberg „

Ortspolizeibehörde.
Gewerbeinspektor.
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Dornige Wege.
Roman von I . o. Düren. 30

Der Morgen des beginnenden Tages war schon ange-
bwchen, als Ernestine sich todeserschöpft znr Ruhe begab. Ä)ie
Erregung ließ sie keinen Schlaf finden. Tausend Gedanken
Mnnten ihre wirren Fäden. Vergebens mühte sie sich, Klär¬
et in alles zu bringen, sich ihr Handeln für die kommenden

zurecht zu legen. Am nächsten Tage empfing sie einen
Eef von Hohenfels. Den Inhalt ahnend, wagte sie kaum,
>hn zu öffnen. Während sie noch unschlüssig damit am Fenster

und in den lichtlosen Tag schaute, tönte die Glocke,
lahme Küster humpelte ins Sprechzimmer. Froh über die

v"ze Frist, die ihr durch den Besuch des Patienten gewor-
"f!r. wandte sich Ernestine zu dem Alten, der ihr recht wört¬
lich alle seine kleinen und großen Leiden klagte. Ihm folgten
?!°chandere. Der Vormittag war schon weit vorgeschritten, als
" endlich zu Hut und Mantel griff, um ihre Besuche zu machen

im Krankenhause dem leitende» Arzt zu assistieren.
Da fiel ihr der Brief wieder ein. Breit und aufdringlich

3  das weiße Couvert auf ihrem Schreibtisch. Es zwang sie
neulich, ihre Hand darnach auszustrecken. Nun hielt sie es
" der Hand. Im nächsten Augenblick würde das Blatt sich
°r,hr entfalten; sie würde bestätigt finden, was sie seit

Ellern geahnt, was sie gefürchtet, — Hohenfels' Werbung.
ihm und ihr diese Qual ! — Unwillkürlich tauchte Ma-

■ci? blasses Gesichtchen vor ihr auf, mit den schmerzumzo-
1‘"0 Lippen. Wie würde sie jauchzen, käme ihr diese Bot-
^st. Warum mußte denn alles verkehrt sein? Gesetze des

^'lttines durchzogen ihr Leben. Das, was sie mit allen Fi-
" ihres Seins ersehnt, nahm ihr die schöne, vom Schick-
verwöhnte Schwester gedankenlos fort, ohne sich des Wer-

, ihres Besitzes voll bewußt zu sein. Und jetzt konnte sie
t etn öen  heißesten Wunsch nicht erfüllen, weil man sie

LJ*forderte, begehrte. Wie eine schwere Last legten sich die
>eb» <*• auf ^ re  Seele. Ueberall wuchsen die Schatten um
«erV, . ®ÖC8̂ geliebten Mannes wußte siesreudlos und
4il„> r'a melkte langsam hin, durch die schweren Enttäu-

hen. Ediths leicht entzündetes Herz gab sich falschen,

phantastischen Uebertreibungen hin, die sie vom geraden Weg
abirren ließen. Die Mutter, die nur nach Behagen und ge-
dankentötenden Genüssen geizte, trat ihr stets entgegen. Nir¬
gends ein Rnhepol, ein Fleckchen, auf dem man aufatmen,
nirgends ein ihr verwandtes Wesen, zu dem sie offen reden
konnte. Einig mußte sie alle Not und Pein in sich verschließen.
Mit einem Male kam es wie ein Träumen über sie. Sie sah
Hohenfels vor sich in seiner kraftvollen, edelschönen Männ¬
lichkeit, fühlte seinen warmen innigen Blick, der sie stets in
stummer Huldigung verfolgte. Wenn sie ihm die Hand
reichte, ihren Kopf an seine Brust barg, und dort alle Last,
alle Pein einmal nur in Worten und Tränen entströmen
ließ? Wenn sie ihm sagte: „Nimm mich hin, führe mich,
niüde bin ich des fruchtlosen Kampfes. Gib mir die Ruhe,
das süße, stille Gesättigtsein. Lenke Du mein Geschick, ich
gebe mich in Deine Hand." — Doch nur einen Augenblick
kam es wie ein warmes, sonniges Fühlen über sie. Dann
straffte sich plötzlich ihre gebeugte' Gestalt. Das war nicht sie,
Ernestine, die da träumte. Gehörte sie denn zu jenen, die
Gefühle wechseln wie ein Gewand? Noch immer erfüllte Lev
Berg ibr Herz. Jetzt, so wie einst. Nur die Hoffnung und
die Wünsche, die sich darum gerankt, hatte sie verbannt. Sich
treu bleiben, das blieb der höchste, der vornehmste Zweck ihres
Daseins. Er sollte sie über sich selbst erhöhen. Jedes Aufge¬
ben war ein Schritt zum Verlieren des eigenen Selbst.

Sie hob den Kopf und ging raschen Schrittes durch die
Gassen, drückte energisch den Knopf an der Pforte des Kran¬
kenhauses und wandte sich ganz ihren täglichen Pflichten
zu. Abends empfing sie Hohenfels ruhig und heiter. Seinem
leidenschaftlichenWerben begegnete sie mit ruhiger Abwehr.
Ihre warme, herzliche Freundschaft, die Wertschätzung sei¬
ner Persönlichkeit, die aus jedem ihrer Worte sprach, nahmen
der Unterredung die herbe Bitternis. Dann geleitete sie Ho¬
henfels zu den Ihrigen. Die Mutter war mit Edith zu Frau
Bürgermeister gegangen. Maria saß am Fenster tief in Ge¬
danken, die Hände müßig im Schoß gefaltet. Bei Hohenfels'
Gruß sprang sie auf; ein jähes Zittern durchflog ihren Kör¬
per. Unwillkürlich hielt sie sich nüt beiden Händen an der
Stuhllehne fest. In dem fahlen Lichte des Wintertages er¬
schien ihr schmales Gesicht krankhaft, bleich und regungslos.
Nurdie Augen verrieten Leben. Sie richteten sich in banger

Frage auf den Eintretenden, der ihr die Rechte zuin Grußereichte.
„Ich komme schon heute, uin Abschied zu nehmen und be¬

dauere. die Ihrigen nicht vollzählig vorzufinden. Graf Bu-
9at  wich telegraphisch meiner Pflicht entbunden. Ich

hoffe. Sie recht bald in Berlin zu sehen, mein gnädiges Fräu¬lein."
Maria hatte ihn mit einer mechanischen Handbewegung

zum Setzen aufgefordert. Sie rang nach Worten. Ihre Lippen
öffneten sich lautlos, um sich sofort wieder zu schließen. Er¬
nestine beobachtete sie angstvoll. Sie redete lebhaft auf Hohen-
fels em, um der Schwester Zeit zu lassen, sich zu fassen. Es
schien ihr zu gelingen. Eine lange Zeit schleppte sich das Ge-
sprach langsam vorwärts. Hohenfels trug Grüße und Dank
für den Abwesenden auf; endlich erhob er sich. Es war hohe
Zeit. Er mußte mit dem Abendzuge fort.

„Leben Sie wohl, Fräulein Maria ; auf baldiges Wieder-
sehen." Er faßte ihre kalte Hand.Im nächsten Augenblick zitterte
ein leiser Wehruf durch das Zimmer. Es war, als wenn
ein feines Glas zersprungen. Maria lag leblos im Sessel.
Im Nu kauerte Ernestine neben ihr. „Arme Kleine," sagte sie
leise. Hohenfels blickte fassungslos auf die Ohnmächtige. Da
begegnete er Ernestines Blicken. Eiii Strahl des Verstehens
zuckte in ihm auf. Leise faßte er die niatt herabhängende
Hand Marias, küßte sie. und dann sich zu Ernestine iveu-
dend, sagte er ernst: „War's um ihretwillen, daß Sie nein
gesagt?" Sie schüttelte den Kopf. „In meinem Herzen lebt
das Bild eines anderen, —unerreichbar, — jedem Wunsche
fern. Doch hätte ich das Glück, Sie einmal als meinen Bruder
begrüßen zu dürfen, daun ivürde ich heller und freudiger ins
Leben schauen. Gehen Sie. Mag das Glück Ihnen nahe
sein. — Auf Wiedersehen." — Maria regte sich. Hohenfels
verschwand lautlos. Jetzt tönte die Hausglocke: er >var forr
für immer. Das Geräusch ließ Maria zu sich kommen. Wirr
sah sie um sich. Der Platz, auf dem Hohenfels gesessen, war
leer. Wild schluchzend warf sie -sich in Ernestines Arme.

7. Kapitel.
Edith hatte Ernestine feierlich versprochen, ihre heimlichen

Stadtgänge aufzugeben. Dagegen wollte Ernestine den jun¬
gen Dichter und Redakteur zu einem Sonntag nachmittag ein.laden 22ö:X



§ 6 .
Soweit die Arbeitszeit für Personen , die innerhalb der Be¬

triebe der Unternehmer oder innerhalb der Arbeitsstuben beschäf¬
tigt sind, auf 40 Stunden in der Woche beschränkt ist (§ 1 Abs.
1, 2 § 4 Ziffer 2), darf solchen Personen Arbeit zur Verrichtung
außerhalb des Betriebs oder der Arbeitsstuben nicht übertragen
oder für Rechnung Dritter überwiesen werden.

8 7-
Die Betriebsunternehmer haben bis zum 1. April 1916

dem zuständigen sGewerbeaufsichtsbeamtenf *) ein Verzeichnis der
von ihnen am 1. Februar 1916 innerhalb der Betriebe mit Iu-
schneiden beschäftigten Personen (vgl . ß 1 Abs. 1) einzureichen
und dabei zugleich die Zahl derjenigen Personen anzugeben , welche
von ihnen am 1. Februar 1916 innerhalb der Betriebe mit Lin-
richten , Ausgeben und Abnehmen der Arbeit oder mit der An¬
fertigung oder Verarbeitung der gewerblichen Erzeugniffe be¬
schäftigt worden sind (vgl . § 1 Abs. 2).

8 8.
In den Vetriebsräumen der Unternehmer , in denen gewerb¬

liche Erzeugnisse gegen Stücklohn angefertigt oder verarbeitet
werden (§ 3 Abs. 2), ist an deutlich sichtbarer Stelle und in
deutlich lesbarer Schrift ein Anschlag gemäß Buchstabe a der
Anlage anzubringen.

In den Vetriebsräumen der Unternehmer und der die Aus¬
gabe von Arbeit für sie ermittelnden Personen (Ausgeber Fak¬
toren , Iwischenmeister u. dgl . (§ 4 Ziffer 3) ausgegeben oder
abgenommen wird , sowie in den Arbeitsstuben {§ 4 Ziffer 2) ist
an der Außen - und der Innenseite der Eingangs - und Ausgangs¬
türen an deutlich sichtbarer Stelle und in deutlich lesbarer Schrift
ein Anschlag gemäß Buchstabe b der Anlage anzubringen.

8 S.
Die von den Landeszentralbehörden bestimmten Behörden )*)

können auf Antrag Ausnahmen von den Vorschriften des § 1
Abs. 1, 2, die im öffentlichen Intereffe notwendig sind, zulassen. Ein
öffentliches Interesse kann auch dann als vorliegend erachtet
werden , wenn ohne die Zulassung der Ausnahme der Betrieb
nicht in dem Umfang aufrechterhalten werden könnte , daß den
Arbeitern (Heimarbeitern ) das nach den Vorschriften dieser Ver¬
ordnung zulässige Maß von Beschäftigung gewährt werden
könnte.

8 10.
Die Betriebsunternehmer , die Inhaber von Arbeitsstuben

und die sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden Personen
(Ausgeber , Faktoren , Zwischenmeister u . dgl .) sind verpflichtet,
dem zuständigen (Gewerbeaufsichtsbeamten )**) Einsicht in ihre
Lohnlisten und sonstigen Bücher so weit zu gestatten als zur Fest¬
stellung der Richtigkeit der gezahlten Löhne erforderlich ist.

8 11.
Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Die Vorschriften der § 4 Ziffer 2 bis 5, § 5 finden von diesem
Zeitpunkt an auch auf die Ausgabe von Arbeit aus denjenigen
Arbeitsmengen Anwendung , welche den Inhabern von Arbeits¬
stuben oder den sonst die Arbeitsausgabe vermittelnden Personen
(Ausgebern , Faktoren Zwischenmeistern u. dgl .) vor diesem Zeit¬
punkt von den Betriebsunternehmern überwiesen worden sind.

Mit dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt tritt für die unter
diese Bekanntmachung fallenden Betriebe die Bekanntmachung
Rr . W . M. 77/1 . 16. K . R . A. vom Januar 1916, betreffend
mit Kraft angetriebene Maschinen für Konsektionsarbeit , außer
Kraft.

*) Anmerkung : Für Preußen ist zu setzen: Die Regierungspräsi-
sidenten , im Landespolizeibezirk Berlin:
Der Polizeipräsident.

„ Bayern ist zu setzen: Die Kreisregierungen,
Kammern des Innern.

„ Sachsen ist zu setzen: Die Kreishauptmann¬
schaften.

„ Württemberg ist zu setzen: Die Oberämter.
**) Anmerkung : Für Preußen ist zu setzen: Gewerbeinspektor.

„ Bayern „ „ „ Gewerberat.
„ Sachsen „ „ „ Ortspolizeibehörde.
„ Württemberg „ „ „ Gewerbeinspektor.

Anlage.
a) Anschlag für Betriebsunternehmer (vgl . § 8 Abs. 1 der

Vorschriften ) :
Auszug aus de« Vorschriften des.

vom . ( § 3 Abs . 2 ).
Bei Anfertigung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse

in Stücklohn ist den Arbeitern (Arbeiterinnen ) ein Zuschuß in
Höhe von einem Zehntel des verdienten Lohnes zu zahlen , so¬
fern nicht der für die Woche erzielte Verdienst das Neunfache
des Ortslohns (ortsüblichen Tagelohns ) überschreitet.

Die Lohnsätze für die angeferligten oder bearbeiteten Gegen¬
stände dürfen nicht geringer als die am 1. Februar 1916 ge-
zahlten sein.

b) Anschlag für Betriebsunternehmer , Ausgeber , Faktoren,
Iwischenmeister u. dgl . und für Inhaber von Arbeitsstuben
(J 8 Abs. 2 der Vorschriften ) :
Auszug aus den Vorschriften des . . .

vom . (§ 4 Zisf . 4 . 3)
Den Arbeitern (Arbeiterinnen ) ist bei der Lohnzahlung ein

Zuschuß in Höhe von einem Zehntel des verdienten Lohnes zu
zahlen.

Die Lohnsätze für die angefertigten oder verarbeiteten Ge¬
genstände dürfen nicht geringer als die am 1. Februar 1916 ge¬
zahlten sein. Arbeiten die Arbeiter (Arbeiterinnen ) in Arbeits¬
stuben gegen Zeitlohn (Tagelohn , Wochenlohn ) , so dürfen die
Stundenlöhne nicht geringer als die am 1. Februar 1916 ge¬
zahlten sein.

Frankfurt a . 90t , 4 . April 1916.

Stellv . Generalkommando . 18 . Armeekorps.

Anordnung
über das Schlachten von giegenmutter-

lämmern.
Auf Grund des § 4 der Bekanntmachung des

Stellvertreters des Reichskanzlers über ein Schlachtoer¬
bot für trächtige Kühe und Sauen vom 26 . August
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 515 ) wird hierdurch folgendes
bestimmt:

8 1. "
Das Schlachten der in diesem Jahr geborenen

Jiegenmutterlämmer wird bis zum 15 . Mai d . Is.
verboten.

8 2.
Das Verbot findet keine Anwendung auf Schlach¬

tungen , die erfolgen , weil zu befürchten ist , daß das
Tier an einer Erkrankung verenden werde , oder weil
es infolge eines Unglücksfalles sofort getötet werden
muh . Solche Schlachtungen sind innerhalb 48 Stunden
nach der Schlachtung der für den Schlachtungsort zu-
ständigen Ortspolizeibehörde anzuzeigen.

8 3-
Ausnahmen von diesem Verbot können aus dringen-

den wirtschaftlichen Gründen vom Landrat , in Stadt¬
kreisen , von der Ortspolizeibehörde zugelassen werden.

8 4.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden

gemäh § 5 der eingangs erwähnten Bekanntmachung
mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk . oder mit Gefängnis
bis zu drei Monaten bestraft.

8 5.
Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekannt¬

machung im Deutschen Reichs - und Preuhischen Staats¬
anzeiger in Kraft . .

Berlin , den 13 . April 1916.

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten.

3 . V . : Freiherr von Falkenhausen.

Bekanntmachung
betreffend Preise für Kälber und Schafe.

Unter Bezugnahme auf Ziffer 7 der Bekannt¬
machung vom 6 . April 1916 geben wir bekannt , dah
unsere Mitglieder beim Aufkauf von Kälbern und
Schafen zu Schlachtzwecken vom 15 . April 1916 ab
folgende Preise bezahlen dürfen:

a)  für Kälber:
über 75 kg - Lebendgewicht 120 Mk . für 50 kg

„ 40 - 75 kg „ 110 „ „ 50 kg
unter 40 kg „ 90 „ „ 50 kg

b)  für Schafe :
Mastlämmer Lebendgewicht 120 Mk . für 50 kg
Hammel „ 100 „ „ 50 kg
Schafe und Böcke „ 85 „ „ 50 kg

Frankfurt (Main ) den 12 . April 1916.

Viehhandelsverband für den Regierungsbezirk
Wiesbaden.

Der Vorstand.

Bek anntinachung
betreffend

die Erneiinuiig von Beauftragten für de » Ankauf von
Schlachtvieh.

Unter Bezugnahme auf Ziffer 1 der Bekannt¬
machung vom 6 . April 1916 , betreffend Regelung des
Handels mit Schlachtvieh im Regierungsbezirk Wies¬
baden , geben wir bekannt , dah die nachstehend benann¬
ten Firmen als Beauftragte des Viehhandelverbandes
für den Aufkauf von Schlachtvieh vom 15 . April 1916
ab ernannt worden sind:

Für den Auskauf von Rindern , Kälbern und Schafen
die Firma Steigerwald & Co . in Frankfurt a . M - und
für Schweine die Firma Gebrüder Noll in Frankfurt a . M.

Alle durch die Verbandsmitglieder getätigten An¬
käufe von Schlachtvieh sind sofort den vorgenannten
Firmen nach Formular anzumelden . Die für den Ver¬
bandsvorstand vorgeschriebene Anmeldung wird dadurch
nicht berührt , sie ist auch weiterhin an den Vorstand
einzureichen . Die beauftragten Firmen haben nach dem
Ankauf vom Verwiegen der Tiere ab alle Haftung,
insbesondere die Gefahren des Transportes bis zur
Ablieferung der Tiere an die Kommunalverbände , sowie
weiter die gesetzliche Währschaft nach dem Schlachten
zu übernehmen . Hierfür werden ihnen für Rinder 3
Mark , Kälber 40 Pfg , Schafe 25 Psg . und Schweine
50 Pfg . für das Stück bewilligt , welche Beträge dem
Laudwirt oder Mäster vom Aufkäufer am Kaufpreis
der Tiere gleich in Abzug gebracht werden.

Frankfurt a . M , den 12 . April 1916-
Viehhandelsverband für den Regiernngsbezirk

Wiesbaden.
Der Vorstand.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 6 Abs - 2 der Bekanntmachung

des Reichskanzlers über die Fleischversorgung vom 27.
März 1916 wird mit Ermächtigung des Herrn Mini¬
sters für Landwirtschaft , Domänen und Forsten für den
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden die Schlach¬
tung von Rindvieh , Schafen und Schweinen für den
eigenen Wirtschaftsbedarf des Viehhalters ( sog . Hans-
schlachtungen ) bis zum 1 . Juli 19 >6 verboten.

Das Verbot tritt sofort in Kraft.
In dringenden Fällen ist der Landrat , in Frank¬

furt a . M . und Wiesbaden der Polizeipräsident , berech¬
tigt , Ausnahmen zu gestatten.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnisstrafe
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft.

Wiesbaden , den 13 . April 1916.
Der Regierungspräsident.

Marienberg , den 14 . April 1916.
Die Hrrren Bürgermeister ersuche ich um ortsübliche

Bekanntgabe und genaue Ueberwachung.
Das Schlachtverbot wird , wie mir der Herr Re¬

gierungs -Präsident mitteilt , bestimmt zu der Zeit nicht
mehr bestehen , zu der die Landwirte u . s. w . vorzugs¬
weise Hausschlachtungen vorzunehmen pflegen . Es liegt
deshalb keinerlei Grund vor , sich in diesem Jahre keine
Einlegeschweine zu beschaffen . Hieraus ersuche ich in
Ihrer Gemeinde besonders hinzuweisen.

Der Königliche Landrat.

Der Ausschutz des Vereins znr Förderung der
Moorkultur im deutschen Reiche hat in seiner letzten
Sitzung beschlossen , Kriegsbeschädigten jungen Landwirten,
Kulturtechnikern , WiesenbaumSistern usw ., üie sich der
Moorkultur zuwenden wollen und eine entsprechende
Vorbildung besitzen , nach Matzgabe der verfügbaren
Mittel Stipendien zur Ausbildung zu verleihen . In
Betracht kommen sowohl Personen , welche sich auf die
Tätigkeit als Beamte in Moorkulturbetrieben vorzube¬
reiten gedenken , als auch solche , die sich auf Moor
anzusiedeln beabsichtigen . Anfragen und Anträge sind

an die Geschäftsstelle des Vereins , Berlin S . W . ij
Bernburger Stratze 13 , zu richten.

Wiesbaden , den 6 . April 1916.
Der Regierungspräsident.

Marienberg , den 15 . April 1916 . ?
Bei dem starken Rückgänge der Milcherzeugung

erscheint es geboten , dahin zu wirken , datz die Haitun»
der „ Kuh des kleinen Mannes " , der Ziege , soweit ch
möglich vermehrt wird . Damit eine Vermehrung &et
Zahl der Milchziegen eintritt , was sich durch Einfuh,
zur Zeit nicht ermöglichen lätzt , ist es ratsam , datz
möglichst alle weiblichen Ziegenlämmer ausgezogen werdet
Der Herr Minister für Landwirtschaft , Domänen utz
Forsten beabsichtigt mit Hilfe der Landwirtschaftskammer»
Prämien für die Behaltung von Mutterlämmern (zwei,
ten und dritten Lämmern ) zu geben . Cr gedenk,
ferner Ziegenmärkte zu unterstützen und die Unter,
bringung von Ziegen aus den Hauptzuchtgebieten j,
andere Gegenden zu fördern.

Ich bringe dies zur Kenntnis der Ziegenhalter,
um bei der gegenwärtigen Lammzeit einer übereilten
Abschlachtung der weiblichen Ziegenlämmer vorzubeugen

Der Königliche Landrat.

I . Rr . L . 562.
Marienberg , den 18 . April 1916.

Gemäh 8 1 (Abschnitt g zweiter Absatz ) der in
Nr . 15 des Reg .-Amtsblatts vom 8 . d . Mts . au
Seite 107 abgedruckten Polizeiverordnung betreffend
Abänderung der Polizeiverordnung über die äutze«
Heilighaltung der Sonn - und Feiertage vom 12,
März 1913 , die mit der zugehörigen Ausführungr,
anweisung auch in einer der nächsten Nummern de;
Kreisblattes zum Abdruck gelangt , bleibt in Gemeinde»
mit überwiegend katholischer Bevölkerung am Kan
freitage die bestehende herkömmliche Werktagstätigkei!
(auch die gewerbliche Tätigkeit , 88 105 der Reichsge.
werbeordnung ) erlaubt , soweit es sich nicht um öffent«
lief) bemerkbare oder geräuschvolle Arbeiten in de,
Nähe von dem Gottesdienst gewidmeten Gebäude»
handelt.

Als Orte mit überwiegend katholischer Bevölkerung
gelten die Gemeinden , in denen nach der letzten Volks
zählung die katholische Bevölkerung mehr als 50 n
H . der Gesamtbevölkerung ausmacht.

Das sind im hiesigen Kreise die Gemeinden:
Ailertchen , Altstatt , Astert , Atzelgift , Bellingen , Büdingen,
Dreisbach , Enspel , Hahn , Hinterkirchen , Hintermühlen
Höhn -Urdorf , Hölzenhausen , Kackenberg , Langenhahn,
Limbach , Luckenbach , Merkelbach , Müschenbach , Oellingen
Püschen , Rotzenhahn , Schönberg , Stockum , Streithausen
und Todtenberg.

Der Königliche Landrat.

Marienberg , den 15 . April 1916.
An die Herren Bügermeister des Kreises
Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht,

daß die Abschaffung von Gemeindebullen in allen Fälle»
vor dem Verkauf meiner Zustimmung bedarf.

Der Königliche Landrat.

Montabaur , den 8 . April 1916.
Der Unterwesterwaldkreis ist von der Maul - und

Klauenseuche wieder vollständig befreit . Diehmärkt«
können daher wieder abgehalten werden.

Der Königliche Landrat

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung,
Großes Hauptquartier , den 16 . April 1916 . (W . 2 .)

Westlicher Kriegsschauplatz'
Beiderseits des Kanals von La Baffs steigert«

sich die Tätigkeit der Artillerie im Insammenhang mit
lebhaften Minenkämpsen . In der Gegend von Der-
melles wurde die englische Stellung in etwa 60 Meter
Ausdehnung durch unsere Sprengungen verschüttet.

Oestlich der Maas entwikelten sich abends heftig«
Kämpfe an der Front vorwärts der Feste Douaumont
bis zur Schlucht von Baux . Der Feind , der hier w
schließend an sein starkes Vorbereitungsfeuer mit erheb¬
lichen Kräften zum Angriff schritt , wurde unter schwerer
Einbutze an seiner Gefechtskraft abgewiesen . Etwa
zweihundert unverwundete Gefangene sielen in unser«
Hand.

Oestlicher und Balkan -Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Oberste Heeresleitung.

Große - Hauptquartier , 17 . April . (W . T . B . Amtlich!
Westlicher Kriegsschauplatz.

An der Front keine Ereignisse von besonderer 2 «'
deutung.

In der Gegend von Peroyse (Flandern ) wurd«
ein feindliches Flugzeug durch unsere Abwehrgeschütz«
dicht hinter der belgischen Linie zum Absturz gebracht
und durch Artilleriefeuer zerstört . Oberleutnant Bert'
hold schotz nordwestlich von Peronne sein fünftes feind'
liches Flugzeug , einen englischen Doppeldecker , ab.
Der Führer desselben ist tot , der Beobachter schwel
verwundet.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Russen zeigen im Brückenkopf von Dünaburg

lebhaftere Tätigkeit.
Valkan -Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
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Der Kaiser an die „Ostpreußenhilfe".
Berlin, (W- B.) Der Kaiser hat dem neu ge¬

gründeten Reichsverband Ostpreußenhilfe eine Spende
100 000 Mark überwiesen. Auf das Telegramm,

>,as dem Kaiser die Begründung anzeigte, ging dem
Ersitzenden des Verbands, Oberpräsident von Batocki,
folgende Antwort zu: „Ich danke Ihnen für die Mel¬
dung von dem Zusammenschluß der zum Wiederaufbau
kriegsgeschädigter Städte und Ortschaften begründeten
Kriegshilfsvereine zu dem Reichsverband der Ost¬
preußenhilfe Mit herzlicher Freude begrüße ich die
einheitliche Organisation eines Unternehmens, das der
dankbaren vaterländischen Gesinnung des deutschen
Volkes wie seiner wirtschaftlichen Kraft und Größe
mitten in Kriegsnöten und Bedrängnissen ein neues
glänzendes Zeugnis ansstellt. Meine wärmsten Wünsche
begleiten die segensreiche Arbeit aller an dem Liebes»
werk Beteiligten. Als Zeichen meiner persönlichen
Teilnahme an dem Wiederaufbau meiner treuen Pro¬
vinz Ostpreußen überweise ich dem Reichsverband Ost-
preußenhilfe einen Beitrag von 100 000 Mark . Ich
ersuche Sie, mir über die spezielle Verwendung dieser
Summe Vorschläge zu machen, (gez.) Wilhelm R ."

Die Wirkung des Tauchbootkriegs.
London, 17. April. Die „Ration" sagt über den

deutschen Unterseebootskrieg: Es ist bezeichnend, daß
Deutschland bereits unsere Verbindungen mit dem Kon¬
tinent unsicher gemacht hat. Es ist zwar wahr, daß
die Wege, auf denen die englische Flotte die militärischen
Hilfsmittel für die Verbündeten bringt, kaum jemals
gefährdet werden können, aber da die Verluste der
Kauffahrteislotte vor dem 1. März nicht wieder gut
gemacht worden sind, so mag die Wirkung eines neuen
Unterseebootkrieges doch recht ernsthafter Natur sein.
Wenn der Verlust vn Tranzportschiffen noch weiter
ausgedehnt wird, so beunruhigt er unser Volk.
Kriegsschiffe der Entente in der Sudabai.

Athen, 17. April. Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus. Aus guter Quelle verlautet, die Kriegsschiffe
der Alliierten hätten in der Sudabei Anker geworfen.
Truppen sind nicht gelandet worden.

Eine Meuterei in Nikolajewsk.
Budapest, 17. April. Eine ungarische Zeitung

meldet: Aus Bukarest hierher gelangten Petersburger
Nachrichten zufolge haben meuternde Soldaten in Ni-
kolajewk(Ostsibirien) die große Kaserne in Brand ge¬
steckt, die vollständig abgebrannt ist. 27 Soldaten, die
sich nicht mehr retten konnten, fanden den Tod in den
Flammen. Bei den Truppen herrschte wegen der jun-
menschlichen Behandlung seitens der Offiziere schon eine
überaus gereizte Stimmung. Jetzt wurde gegen das
Lffizierkorps eine Untersuchung eingeleitet.
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Betrifft das Schneiden der
Saattrartoffeln.

Bei der gegenwärtigen Unsicherheit über die Größe
der Kartoffelvorrät« im deutschen Reiche muß bezügl.
des Verbrauches zu menschlicher und tierischer Ernäh¬
rung sowie als Saatgut vorsichtshaltber eine große Ein¬
schränkung nach jeder Richtung hin Platz greisen.

Wenn man von Einschränkung in Bezug auf den
Verbrauch von Saatgut beim Kartoffelstecken spricht,
so kann man mit Sicherheit den Einspruch erwarten,
daß man 10- 12 Ztr. Steckkartoffeln für den Morgen
braucht und daß jedes Abzwacken an der erfahrungs¬
mäßig als richtig anerkannten Saatgutmenge bedenk¬
liche Folge haben müsse.

Run weiß jeder Landwirt, daß die Gewichtsmenge
des Saatgutes für den Morgen von der Größe der
ausgelegten Knollen abhängig ist. In dem vergangenen
Fahre aber haben die Kartoffeln eine ansehnliche Größe
erreicht; so besteht damit die Gefahr, daß man nicht
genug solcher Kartoffeln aus seinen eigenen Beständen
oder auch aus zugekauften aussondern kann, die eine
Größe haben, die ungeschnitten gesteckt werden können.
Als solche gelten Kartoffeln in ungefährem Gewicht von
60 Gramm. Erfahrungsgemäß haben aber die großen
völlig ausgewachsenen Kartoffeln die kräftigsten Augen
und gewährleisten damit die beste Bestockung. Damit
ist unbedingt der Hinweis gegeben, daß man das Saat¬
gut nur von großen Kartoffein nehmen und von der
großen Kartoffel nur das obere, das Augenende ab¬
schneiden soll. Dieser zum Stecken beste Teil der Kar¬
toffel braucht nicht mehr als höchstens 50 Gramm zu
wiegen. Man lasse sich die kleine Mühe nicht ver¬
drießen, einen Kartoffelabschnittin dem bezeichneten
Gewicht zu schneiden, um einen Anhalt zu bekommen,
wie groß die Stücke sein sollen. Denn nur dann,
wenn man die Stücke nicht schwerer schneidet als an¬
nähernd 50 Gramm, wird man bei einer Pflanzweite
von 55 cm im Quadrat mit 8 Zentner Saatgut für den
Morgen (zu 25 ar) ausreichen. Daraus ergibt sich
auch, daß die obengenannte unzerschnittene Kartoffel im
Bewicht von 50 Gramm schon keine Ersparnis an Saat-
Njenge in sich schließt, daß man also besser daran tut,
"iese zu anderen Zeiten mit Vorliebe verwendete Kar-
toffel nicht zu lbenutzen sondern, nur das augenreiche
Ende einer großen Kartoffel.

Das man auch gut daran tut, die Kartoffeln 3 - 4
*age vor dem Stecken zu schneiden, damit die Schnitt¬
fläche etwas abtrocknet, weiß jeder; sie ist trocken den
Angriffen von Schädlingen nicht in dem Maße ausge-
!̂ tzt, wie wenn sie frisch geschnitten in die Erde gelegt
wird. Vielfach wird zwar behauptet, man könne auch
Iffsch geschnittene Kartoffeln ohne Schaden legen; das
^std nur dann richtig fein, wenn im Ackerboden
keinerlei Schädlinge vorhanden sind; das aber weiß
«einer - wenigstens nicht vorher.

Das zu Futterzwecken zurückbehaltene, so zu sagen
"sparte, Nabelende der Kartoffel, hebt sich längere

Zeit ohne Schaden auf, wenn die Abschnitte aus einem
trocknen Boden dünn gelagert und öfter nachgesehen
werden. Sollte einmal ein Nabeleude unter die Steck¬
kartoffeln geraten sein, so ist das weiter nicht schlimm,
weil sich auch hieran noch Augen befinden, so daß nicht
ohne weiteres eine Fehlstelle zu entstehen braucht.

Mancher wird sagen: Wie kann man solche Vor¬
schläge machen, mehr wie 50 Gramm soll kein Steck-
kartoffelabschnilt wiegen, man soll sich wohl gar eine
Briefwage dazu stellen!

Etwaige abfällige Aeußerungen derart sollte nie¬
mand machen. Es handelt sich um eine sehr ernste
Angelegenheit. Es darf auch niemand sagen, daß es
auf sie allein nicht ankomme, wenn er anders verfahre.
O nein! Es kommt darauf an, daß jeder, den es an¬
geht, in vollsten Maße den gemachten Vorschlägen sich
anzupaßen sucht uod dadurch mit dazu beitragen hilft,
daß wir eine schwere Zeit überwinden. Von dieser
Pflicht darf sich niemand entbunden fühlen.

Von Nah unö Fern.
Marienbrrg, 18. April. Nächsten Samstag , den

22. April, sind die Kassen der Landesbankstellen Marien¬
berg und Hachenburg sowie der Dereinsbank Hachen¬
burg für den Verkehr mit dem Publikum geschloffen.
(Siehe Inseratenteil.)

- Wie aus dem Inseratenteil ersichtlich, empfiehlt
Gutspächter Meuer zu Altklosterhof Einsatzkarpfen.
In der jetzigen Kriegszeit kann nicht genug darauf
hingewiesen werden, alle Vorteile auszunutzen, und
könnten die vielen Brandweiher, Teiche rc. mit Karpfen
besetzt werden.

- Der gesamte Ankauf von Schlachtvieh im Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden geht vom 15. April 1916
ab auf den Diehhandelsverband für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden in der Weife über, daß die Mit¬
glieder des Verbandes das von ihnen angekaufte
Schlachtvieh (Rinder, Kälber, Schafe und Schweine)
nur noch an den Verbandsvorstandoder an dessen Be¬
auftragte weiterverkaufen dürfen. Als Beauftragte hat
der Verbandsvorstand für den Auskauf von Rindern,

Kälbern und Schafen die Firma Steigerwald & Co.
und für Schweine die Firma Gebr. Noll, beide in Frank-
a. M ., ernannt. - Die Ausfuhr von Schlachtvieh
aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden ist vom 15.
April 1916 ab verboten worden. Unberechtigte Zu¬
rückhaltung von Schlachtvieh seitens der Landwirte oder
Mästsr hat die Enteignung zur Folge.

Hachenburg, 15. April. Der Frau Forstmeister
Goebels und dem Heilgehilfen Josef Adam wurden
für hervorragende Dienste in der Krankenpflege die
Rote-Kreuzmedaille3 Klasse Allerhöchst verliehen. -
Dem Musktier im Jnf .-Rgt. Nr. 87, 7. Komp., Karl
Müller von hier ist für bewiesene Tapferkeit vor dem
Feinde das Eiferne Kreuz 2 Klaffe verliehen worden.

Frankfurt, a/M., 17. April. (W. B.) Die am
13. d. Mts . aus dem Gefangenenlager in Weilburg
a. d. Lahn entwichenen beiden englischen Offiziere haben
sich ihrer Freiheit nur kurze Zeit erfreut. Sie wurden
heute in Weinheima. d. Bergstraße wieder ergriffen.

Ballensteiu im Harz, 16. April. Unter dem Ver¬
dacht, die verwitwete Frau Regierungsbaumeister Rust
ermordet zu haben, ist die Rentnersfrau Titsch, eine
frühere Gesellschafterin der Ermordeten, verhaftet worden.

Berlin, 12 April. Mit Wirkung vom 5. April
1916 hat die Spiritus - Zentrale auf Veranlassung des
Staatssekretärs des Innern die Abgabe von Brenn¬
spiritus zu Zwecken des Kleinhandels im privaten Ge¬
brauch für Leucht- und Kochzwecke bis auf weiteres
gänzlich eingestellt. Zum Zwecke des gewerblichen und
medizinalen Verbrauchs wird Brennspiritus auch weiter¬
hin unter Sicherung der Verwendung abgegeben. Die
Abgabe erfolgt durch Bezirksvertriebstellen der Spiritus-
Zentrale.

Die Sommerzeit in Holland? In Beantwortung
von Anfragen in der zweiten Kammer kündigte der
Minister des Innern einen Gesetzentwurf an, welcher be¬
stimmt, daß die Uhren während des Sommers eine
Stunde vorgestellt werden sollen. Dem „Handelsblad"
wird von seinem Haager Korespondenten hierzu freilich
gemeldet, daß es noch fraglich sei, ob es möglich sein
würde, die Sommerzeit schon am 1. Mai einzuführen.
Es hänge das von dem Arbeitstempo der Kammer in
der Osterwoche ab.

Unsere ie«Me
ermöglicht uns noch

zu billigen preijen zu verkaufen.
Im großen Anzugssaal empfehlen:
Frühjahrs - Neuheiten

Ymtll -ÄNM
10.50 13 15 18 21 [23 26 30 33 Mk.
Feinste Jiiiiip°°"6ti,e"& 9eftrti9i 3945 m

Kommunikanten-snfirmsnüen- / lil &llfjv
in schwarz, blau und farbig melierten Mode-Stoffen

9.50 11 13 15 17 19 21 24 27 Mk.
- - -= Jedes Kind erhält ein Geschenk! —

Knaben-Anzüge3.504.505.506.758 bi -15 Mk.

Dninen-Mie
fein garniert

1.95 2 .85 3.85 4 .95 bis 6 .59 Mk.

1.251 .75 b. 4 .59 Mk.

hochfein, nur t)  Mk.

Ininen-KI
schwarz und weiß,

Stück 4 und 6 Mk.

Filz- und Strohhüte
für Herren
und Knaben

Stck. 28 , 35 , 50 , 80 Pf . bis 6 .50 Mk.

Mützen
:in großer Auswahl.

Dauerwasche
neu ausgenommen. .

Mehrere hundert diesen
für Herren und Knaben, in allen Stoffen, noch sehr preiswert.

berliner Hanfbaus.
p.  Fröhlich, Hachenburg.

s



: Reichhaltigste Auswahl:
in garnierten

Damen-, Mädchen- und Kinder-Hüten
in bester Ausführung , bei billigster Preisberechnung.

Die allerletzten
Neuheiten in Damen -Konfektion

sind eingetroffen.

Besonders schöne Jackenkleider u. Govert -Goat -Jacken , schöne Mäntel
in allen Preislagen.

über

die 9
11. '
folget

Herren* und Knaben-Konfektion
Durch frühzeitigen Einkauf sowie durch unser grosses Lager von Friedenszeiten

ganz besonders billige Preise . ~ —— =

Knaben-Wasch-Anzüge
und Blusen

in allen Grössen und Preislagen.

Strohhäte
für Herren und Knaben

Preis
4. De-
25." 3
der 3
rüden
die E
Mai
dieser

m

Massenauswahl. 3

Warenhaus 5 . R0S6D3U Hachenburg.

über
; lichen

Gesetz

Samstag , den 22 . April
bleiben die Büros der Landesbankstellen Marienberg und
Hachenburg

geschlossen.
Marienberg » HachenÄurg , 17. April 1916

Die EandesbairKstellen.

Samstag , den 22 . April
- bleibt un sere Kaffe geschloffen.

Vereinsbcrnü Hachenburg.

WWllWn
für Teiche,

L Pfund . . . 1 M . 50 Pf.

hat abzugeben

W * ?Deuer,
Altenklosterhof , P . Kirburg.

SS0SSSS08ÄS
Weizenmehl,

Futter für Pferde , Kühe,
Schweine und Hühner

sowie in
künstlichem Dünger
wieder etwas am Lager.

Lsdschltige

Carl lliiilcr Sollte,
Aroppach,

Bahnhof Ingelbach,
Fernsprecher Nr . 8 , Amt Alten¬

kirchen (Westerwald ).

ooooooooooo

von 18 Jahren an aufwärts zur
Selbstwerbung bis Ende dieses
Jahres zu kaufen gesucht.
Angebote mit genauer Angabe
der Lage , sowie des Alters und
äußersten Preises pro ha er¬
beten . Alle anderen Angebote
bleiben unberücksichtigt.

Ernst Schenk,
Call/Etfel.

Stempel

Arbeiter und
Arbeiterinnen

für dauernde und lohnende 23*
schäftigung gesucht.

Gustav Berger& Sie.,
Fatzsabrik , Hachenburg.

HoIchaaeru.K| schälk

liefert billigst innerhalb 3 Tagen
Carl Bungeroth , Hachenburg.

gegen hohen  Akkordsatz st
dauernde Beschäftigung gesuch

Ernst Schenk,
Call/Eifel.

für Konfirmation und Kommunion.
Durch frühzeitige Einkäufe in ersten Fabriken bin ich in der Lage , große Auswahl und billige Preise zu stellen.

Kr Mädchen:
Aleiderstosse in schwarz, farbig, kariert und

weiß, alle Preislagen.
Ferner : Unterröcke , weiß und farbig,

Aränze , Uaicken , Sträusze , Aerzen-
tücher , Handschuhe , Uegenfchirnre,

sämtliche Wäsche rc.

Als Geschenk
erhält jeder Konfirmant oder Kommuni¬
kant bei Einkauf des Anzuges oder Kleides

einen guten
Filzhut oder Regenschirm umsonst.
Es liegt im eigenen Interesse aller Eltern,
die Kaufgelegenheit bei mir wahrzunehmen.

I

Kr Knaben
Anzüge in schwarz und dunklen Stoffen

in guter moderner Verarbeitung
von den billigsten bis zu den feinsten.

Ferner : hüte , Uegenfchirnre , Aerzen-
tücher , Handschuhe , Vorhemden,
Aragen , Manschetten , Schlipse,

Sträuße , Hosenträger , sämtl. Wäsche rc.

Kanffians Louis Friedemann:: RadienBurg.
Best chti gung meines Lagers ohne Kaufzwang gestattet.
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